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Die Gesetzesmaterialien zum folgenden Gesetz (Blg LT 13. GP: Regierungsvorlage 219 und Ausschussbericht 255, jeweils 6. Sess) 
können von der Landtagskanzlei, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42-32 50, Fax (0662) 80 42-27 75, zum Selbstkos-

tenpreis bezogen werden bzw sind unter der Internet-Adresse http://www.salzburg.gv.at/pol-verw/landtag/lpi-aktuell.htm abfragbar. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
46. Gesetz vom 4. Februar 2009, mit dem das Salzburger Landes-Beamtengesetz 1987, das Magistrats-
Beamtinnen- und Magistrats-Beamtengesetz 2002, das Salzburger Gemeindebeamtengesetz 1968 und das Ge- 
                                             meindevertragsbedienstetengesetz 2001 geändert werden 
 
 
Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Das Salzburger Landes-Beamtengesetz 1987, LGBl Nr 1, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 45/2009, wird 
geändert wie folgt: 
 
1. Im § 112 wird nach der Z 4 eingefügt: 

„4a. Die besondere Entschädigung gemäß § 10 Abs 3 beträgt: 
 1. für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm³ je Fahrkilometer 0,14 €, 
 2. für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm³ je Fahrkilometer 0,24 €, 
 3. für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer 0,42 €. 
 Abweichend von § 10 Abs 4 gebührt für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, ein Zuschlag 

von 0,05 € je Fahrkilometer. Die Landesregierung ist ermächtigt, diese Beträge durch Verordnung bis zu der jeweils 
für Bundesbeamte geltenden Höhe anzuheben.“ 

 
2. Im § 131 wird angefügt: 

„(18) § 112 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 46/2009 tritt mit 1. Juli 2008 in Kraft.“ 
 
 

Artikel II 
 
Das Magistrats-Beamtinnen- und Magistrats-Beamtengesetz 2002, LGBl Nr 42/2003, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl Nr 47/2008, wird geändert wie folgt: 
 
1. Im § 180 wird angefügt: 

„3. Die besondere Entschädigung gemäß § 10 Abs 3 beträgt: 
 1. für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm³ je Fahrkilometer 0,14 €, 
 2. für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm³ je Fahrkilometer 0,24 €, 
 3. für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer 0,42 €. 
 Abweichend von § 10 Abs 4 gebührt für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, ein Zuschlag 

von 0,05 € je Fahrkilometer. Die Landesregierung ist ermächtigt, diese Beträge durch Verordnung bis zu der jeweils 
für Bundesbeamte geltenden Höhe anzuheben.“ 

 
2. Im § 201 wird angefügt: 

„(6) § 180 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 46/2009 tritt mit 1. Juli 2008 in Kraft.“ 
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Artikel III 
 
Das Salzburger Gemeindebeamtengesetz 1968, LGBl Nr 27, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 122/2006, wird 
geändert wie folgt:  
 
1. Im § 60 wird angefügt:  

„4. Die besondere Entschädigung gemäß § 10 Abs 3 beträgt: 
 1. für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm³ je Fahrkilometer 0,14 €, 
 2. für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm³ je Fahrkilometer 0,24 €, 
 3. für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer 0,42 €. 
 Abweichend von § 10 Abs 4 gebührt für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, ein Zuschlag 

von 0,05 € je Fahrkilometer. Die Landesregierung ist ermächtigt, diese Beträge durch Verordnung bis zu der jeweils 
für Bundesbeamte geltenden Höhe anzuheben.“ 

 
2. Im § 82 wird angefügt:  

„(9) § 60 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 46/2009 tritt mit 1. Juli 2008 in Kraft.“ 
 

Artikel IV 
 
Das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2001, LGBl Nr 17/2002, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 
54/2008, wird geändert wie folgt: 
 
1. Im § 105 wird angefügt: 

„3. Die besondere Entschädigung gemäß § 10 Abs 3 beträgt: 
 1. für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm³ je Fahrkilometer 0,14 €, 
 2. für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm³ je Fahrkilometer 0,24 €, 
 3. für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer 0,42 €. 
 Abweichend von § 10 Abs 4 gebührt für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, ein Zuschlag 

von 0,05 € je Fahrkilometer. Die Landesregierung ist ermächtigt, diese Beträge durch Verordnung bis zu der jeweils 
für Bundesbeamte geltenden Höhe anzuheben.“ 

 
2. Im § 129 wird angefügt: 

„(8) § 105 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 46/2009 tritt mit 1. Juli 2008 in Kraft.“ 
 
 
 

Mosler-Törnström 
 

Burgstaller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Das Landesgesetzblatt für das Land Salzburg wird vom Land Salzburg herausgegeben und erscheint nach Bedarf. Die 

Landesgesetzblätter sind im Internet unter www.salzburg.gv.at abfragbar oder können beim Landespressebüro, Amt der 
Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42- 20 47,  

Fax (0662) 80 42-21 61, zum Selbstkostenpreis bezogen werden. 
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